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HELFERREGLEMENT SAISON 2010/2011 

 
Grundsätzliches 
Das Reglement regelt die Helfereinsätze sowie die entsprechenden Konsequenzen bei Nichtleisten 
der Einsätze. Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument nur die männliche 
Form verwendet. Selbstverständlich gilt damit jeweils auch die weibliche. 
 

Anzahl Einsätze      Jeder Spieler ab Stufe Junioren B leistet pro Saison mindestens 3 
Helfereinsätze. Ältere Junioren C können bei Nachmittagsspielen als 
Bandenrichter eingesetzt werden. Die Anzahl der geleisteten Einsätze je 
Spieler wird zentral überwacht. 
 

Ausnahmen Keine Helfereinsätze leisten müssen Schiedsrichter, Trainer, 
Assistenztrainer und Vorstandsmitglieder. Jedoch sind freiwillige Einsätze 
willkommen. Alle übrigen Funktionäre, welche in einem Team spielen, leisten 
mindestens 1 Einsatz. 
 

Aufgebot und 
Ersatz 

Die Helfereinsätze werden vor der Saison festgelegt und können jederzeit in 
der Helfereinsatzliste auf der Homepage unter „Services/Downloads“ 
überprüft werden. Die Geschäftsstelle verschickt jeweils ca. eine Woche vor 
dem Einsatz ein schriftliches Aufgebot per eMail. 
Dem Aufgebot ist folge zu leisten. Kann ein Helfereinsatz nicht geleistet 
werden, muss der Betroffene selber einen Ersatz finden (andere Spieler, 
Eltern, Geschwister). Der Spieler meldet den Namen seines Ersatzes sofort 
der Geschäftsstelle. 
Bei Nichterscheinen infolge Krankheit oder anderen kurzfristigen 
Entschuldigungsgründen muss ein Zeugnis oder Beweisdokument vorgelegt 
werden, ansonsten wird der fehlbare Spieler gebüsst. 
 

Busse bei 
Nichterscheinen 

Unter 20 Jahren:         CHF   50.00 (massgebend ist der Jahrgang) 
Über 20 Jahre:            CHF 150.00 (massgebend ist der Jahrgang) 
Die Zahlungsfrist für die Busse beträgt 14 Tage. Wer die Rechnung nicht 
begleicht erhält eine Mahnung. Es werden zusätzlich Mahngebühren von 
CHF 20.00 verrechnet. Wer der Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen 
ist, wird intern gesperrt (Lizenz eingezogen, keine Spielberechtigung). Der 
Verein behält sich vor, säumige Mitglieder zu betreiben. 
 

Einsatzzeiten Die Einsätze beginnen 90 Minuten vor Spielbeginn. Für Spielsekretäre, 
Hallen- und Buvettenverantwortliche mindestens 120 Minuten vor 
Spielbeginn. Die Teams sind dafür besorgt, unter Anweisung der 
Hallenchefs die Banden 90 Minuten vor Spielbeginn aufzustellen. 
Bei mehreren Schichten wird die nachfolgende Helferschicht  
30 Minuten vor Spielbeginn aufgeboten 
 

Termine bis 15.08. Erstellen des Helfereinsatzplans (Anz. Helfereinsätze/Team) 
17. - 31.08. Einteilung der Helfer im Team, Rückmeldung an GS 
01. - 07.09. Konsolidieren und Publizieren der Liste (GS/Helferverantw.) 
t - 2 Wochen    Einsätze überprüfen (GS/Helferverantwortlicher) 
t - 1 Woche Reminder per Mail oder SMS (GS) 
Einsatztag (t) Anwesenheiten prüfen (Hallenchef) 
t + 1 Tag An-/Abwesenheiten an GS melden (Hallenchef) 
t + 3 Tage Allfällige Fakturierung von Bussen (GS)  

 
Das vorliegende Reglement wurde vom Vorstand anlässlich der Sitzung im Mai 2010 genehmigt und 
tritt per sofort in Kraft. 


